
Lohnsteuer bei Sonderzahlung und geringem Einkommen: 
 
Erhalten Arbeitnehmer Sonderzahlungen, sind diese bis zu einem Betrag von 620 € 
jährlich steuer-frei. Bei Erhalt von mehreren Sonderzahlungen ist der Freibetrag bei 
der ersten Sonderzahlung zu 
berücksichtigen. Nur wenn die erste Sonderzahlung betragsmäßig so niedrig ist, 
dass der Freibetrag nicht ausgeschöpft wird, ist der restliche Freibetrag bei der 
nächsten Sonderzahlung abzuziehen. 
>> 
http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/Publikationen/Personalverrechnung_Komp
akt_2015.pdf 
 
 
Sonstige Bezüge werden im Ausmaß von zwei durchschnittlichen Monatsbezügen 
(Jahressechstel) mit einem festen Steuersatz von 6% versteuert. Sonstige Bezüge, 
die das Jahressechstel überschreiten, sind wie ein laufender Bezug nach der 
Tariflohnsteuer zu versteuern. Bei sonstigen Bezüge, die nach Abzug des 
Dienstnehmeranteils zur Sozialversicherung mehr als EUR 83.333 betragen, sind die 
übersteigenden Beträge ebenfalls nach Tarif zu versteuern.  Bei geringen 
Einkommen unterbleibt die Versteuerung der sonstigen Bezüge mit dem festen 
Steuersatz von 6%, wenn das Jahressechstel die Freigrenze (Bagatellgrenze) 
von € 2.100,00 nicht überschreitet. 
>> https://www.wko.at/Content.Node/Service/Steuern/Lohnverrechnung/Vom-Brutto-
zum-Netto/Sonstige_Bezuege_-_Lohnsteuerliche_Behandlung_-_FAQ.html 
 
  
Beispiel: 
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